
Departement  
Bildung, Kultur und Sport 

Anhörung zu den Erlassentwürfen 
zu den optimierten Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule 

 

Anhörung vom 14. Juni bis 17. September 2013 

Hinweise zum Ausfüllen 

Der Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung sind zu finden auf dem Internet: 
www.ag.ch/vernehmlassungen. Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie den Fragebogen elektronisch 
ausfüllen. Besten Dank.  
  
Als Dokumente für die Anhörung stehen Ihnen zur Verfügung: 
a) zwei Übersichtssynopsen, auf denen das bestehende Recht und die neuen Paragraphen aufgeführt sind 
b) ein Anhörungsbericht mit Hinweisen zu den einzelnen Bestimmungen 
  
Für ein korrektes Ausfüllen des Fragebogenformulars ist ein Adobe Acrobat Reader ab Version 9 nötig. Die 
aktuelle Version können Sie  hier kostenlos herunterladen.  
  
Tastenfunktionen 
Tabulatortaste: von Feld zu Feld springen 
Funktionentaste im Dokument unten:  auf die nächste Seite blättern 
  
Support 
Bei technischen Unklarheiten und Problemen wenden Sie sich an support@schulen.ag.ch, Tel. 062 835 21 14. 
  
Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:  
Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule 
Departement Bildung, Kultur und Sport  
E-Mail: christian.aeberli@ag.ch, Tel. 062 835 21 00 

Wenn Sie den Fragebogen fertig ausgefüllt haben, können Sie uns Ihre Antworten mit einem Klick auf das Feld 
"Fragebogen speichern + Antwort senden" übermitteln. Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich 
übermittelt worden sind. Sie können die PDF-Datei aber auch per E-Mail an volksschule@ag.ch senden oder auf 
dem Postweg an das Departement BKS, Abteilung Volksschule, Sektion Entwicklung, Bachstrasse 15, 5001 
Aarau. Endtermin ist der 17. September 2013.

Aarau, im Juni 2013 



 - 2 - 

Organisation: 

Name: 

E-Mail: 

Zugehörigkeit: (Zutreffendes markieren) 

Politische Partei 
Wirtschaftsverband 
Berufsverband 
Gewerkschaftliche Organisation 
Gemeinde 
Schulpflege 
Behördenvereinigung 
andere Institution 
Privatperson 

Schulleitung
Kollegium
Lehrperson

Bitte präzisieren Sie: (Mehrfachnennung möglich)

- Kindergarten 
- Primarschule 
- Realschule 
- Sekundarschule
- Bezirksschule
- Kleinklasse Primar
- Kleinklasse Sek I 
- Gymnasium
- Schulische Heilpädagogik 
- andere 
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Fragen zur Anhörung  

Frage 1: Stimmen Sie zu, dass in den Gemeinden der Gemeinderat als oberstes 
kommunales Führungsorgan anstelle der Schulpflege für die Führung 
der Schule verantwortlich ist? 
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen): 

Kantonsverfassung § 31 
Schulgesetz § 69, § 71, § 71a 
Gesetz über die politischen Rechte GPR § 13 
Gesetz über die Einwohnergemeinden § 21, § 56 
Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen GAL § 42 

→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.2 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
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er
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Frage 2: Stimmen Sie zu, dass die Schulleitungen künftig für sämtliche 
operativen Aufgaben (z.B. Laufbahnentscheide, Disziplinarwesen) 
zuständig sind und damit beschwerdefähige Entscheide treffen? 
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen): 

Schulgesetz § 38c, § 46a, § 73 
Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen GAL § 42 

→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.3 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
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eh
er

 ja
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Frage 3: Stimmen Sie zu, dass das Pensum der Schulleitungen dem erweiterten 
Aufgabenkatalog angepasst wird? 
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen): 

folgen auf Verordnungsebene 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.3.2 Anhörungsbericht 
 Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
 

eh
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n 
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eh
er
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Frage 4: Stimmen Sie zu, dass die optimierten Führungsstrukturen am 1. August 
2016 in Kraft gesetzt werden und spätestens per 1. Januar 2018 in den 
Gemeinden umzusetzen sind? 
→ wichtigste Änderung (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen): 

Schulgesetz § 90e 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.4 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
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Frage 5a: Stimmen Sie zu, dass der Beschwerdeweg verkürzt und infolgedessen 
der Schulrat der Bezirke aufgehoben wird? 
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen): 

Kantonsverfassung § 31 
Schulgesetz §§ 75 bis 78 

→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.5 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

1 2 3 4
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Frage 5b: Vermittlungskommissionen sollen bei umstrittenen Entscheiden der 
Schulleitung Empfehlungen abgeben. Damit soll die Anzahl der 
Beschwerden verringert werden. Stimmen Sie zu, dass 
Vermittlungskommissionen eingeführt werden? 
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen): 

Schulgesetz § 51b, § 51c 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.5 Anhörungsbericht 

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
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Frage 6: Stimmen Sie zu, dass der Erziehungsrat und die 
Berufsbildungskommission in einen Bildungsrat, der den Regierungsrat 
und das Departement BKS berät, überführt werden? 
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen): 

Kantonsverfassung § 31 
Schulgesetz §§ 79 bis 85 
Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung GBW § 4 

→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.6 Anhörungsbericht 

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
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Weitere Bemerkungen: 

Bitte senden Sie uns Ihre Antworten mit einem Klick auf das Feld "Fragebogen speichern + Antworten senden". 
Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Sie können uns die PDF-Datei 
auch per E-Mail an volksschule@ag.ch senden oder auf dem Postweg an Departement BKS, Abteilung 
Volksschule, Sektion Entwicklung, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 17. September 2013. 


Fragebogen Vernehmlassung
Richard Nussbaumer
Departement  
Bildung, Kultur und Sport 
Anhörung zu den Erlassentwürfen
zu den optimierten Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule
 
Anhörung vom 14. Juni bis 17. September 2013 
Hinweise zum Ausfüllen 
Der Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung sind zu finden auf dem Internet:www.ag.ch/vernehmlassungen. Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen. Besten Dank. 
 
Als Dokumente für die Anhörung stehen Ihnen zur Verfügung:
a) zwei Übersichtssynopsen, auf denen das bestehende Recht und die neuen Paragraphen aufgeführt sind
b) ein Anhörungsbericht mit Hinweisen zu den einzelnen Bestimmungen
 
Für ein korrektes Ausfüllen des Fragebogenformulars ist ein Adobe Acrobat Reader ab Version 9 nötig. Die aktuelle Version können Sie  hier kostenlos herunterladen. 
 
Tastenfunktionen
Tabulatortaste: von Feld zu Feld springen
Funktionentaste im Dokument unten:  auf die nächste Seite blättern
 
Support
Bei technischen Unklarheiten und Problemen wenden Sie sich an support@schulen.ag.ch, Tel. 062 835 21 14.
 
Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 
Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule
Departement Bildung, Kultur und Sport 
E-Mail: christian.aeberli@ag.ch, Tel. 062 835 21 00 
Wenn Sie den Fragebogen fertig ausgefüllt haben, können Sie uns Ihre Antworten mit einem Klick auf das Feld "Fragebogen speichern + Antwort senden" übermitteln. Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Sie können die PDF-Datei aber auch per E-Mail an volksschule@ag.ch senden oder auf dem Postweg an das Departement BKS, Abteilung Volksschule, Sektion Entwicklung, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 17. September 2013.
Aarau, im Juni 2013 
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Organisation: 
Name: 
E-Mail: 
Zugehörigkeit: 
(Zutreffendes markieren) 
Politische Partei 
Wirtschaftsverband 
Berufsverband 
Gewerkschaftliche Organisation 
Gemeinde 
Schulpflege 
Behördenvereinigung 
andere Institution 
Privatperson 
Schulleitung
Kollegium
Lehrperson
Bitte präzisieren Sie: (Mehrfachnennung möglich)
- Kindergarten 
- Primarschule 
- Realschule 
- Sekundarschule
- Bezirksschule
- Kleinklasse Primar
- Kleinklasse Sek I 
- Gymnasium
- Schulische Heilpädagogik 
- andere 
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Fragen zur Anhörung  
Frage 1: 
Stimmen Sie zu, dass in den Gemeinden der Gemeinderat als oberstes kommunales Führungsorgan anstelle der Schulpflege für die Führung der Schule verantwortlich ist?
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen):
Kantonsverfassung § 31
Schulgesetz § 69, § 71, § 71a
Gesetz über die politischen Rechte GPR § 13
Gesetz über die Einwohnergemeinden § 21, § 56
Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen GAL § 42
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.2 Anhörungsbericht 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Kindergarten rechtlich als Teil der Volksschule verankert wird und damit von den gleichen Unterstützungsmöglichkeiten wie die anderen Stufen profitieren kann?
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 1 erfasst.
?
Frage 2: 
Stimmen Sie zu, dass die Schulleitungen künftig für sämtliche operativen Aufgaben (z.B. Laufbahnentscheide, Disziplinarwesen) zuständig sind und damit beschwerdefähige Entscheide treffen?
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen):
Schulgesetz § 38c, § 46a, § 73
Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen GAL § 42
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.3 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 2 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass der zweijährige Kindergarten obligatorisch wird?
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Frage 3: 
Stimmen Sie zu, dass das Pensum der Schulleitungen dem erweiterten Aufgabenkatalog angepasst wird?
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen):
folgen auf Verordnungsebene
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.3.2 Anhörungsbericht
 
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 3 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass auf Gesuch der Eltern ein späterer Eintritt in den Kindergarten möglich sein soll?
Frage 4: 
Stimmen Sie zu, dass die optimierten Führungsstrukturen am 1. August 2016 in Kraft gesetzt werden und spätestens per 1. Januar 2018 in den Gemeinden umzusetzen sind?
→ wichtigste Änderung (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen):
Schulgesetz § 90e
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.4 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 4 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass die Primarschule sechs Jahre und die Oberstufe drei Jahre dauert?
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Frage 5a: 
Stimmen Sie zu, dass der Beschwerdeweg verkürzt und infolgedessen der Schulrat der Bezirke aufgehoben wird?
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen):
Kantonsverfassung § 31
Schulgesetz §§ 75 bis 78
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.5 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 5a erfasst.
Wenn eher nein oder nein: Soll die Minimalgrösse von Oberstufenzentren grösser oder kleiner als unter Frage 7a aufgeführt sein?
ja 
eher nein 
nein
eher ja 
Frage 5b: 
Vermittlungskommissionen sollen bei umstrittenen Entscheiden der Schulleitung Empfehlungen abgeben. Damit soll die Anzahl der Beschwerden verringert werden. Stimmen Sie zu, dass Vermittlungskommissionen eingeführt werden?
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen):
Schulgesetz § 51b, § 51c
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.5 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 5b erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass Kindergärten, Primarschulen, Real- und Sekundarschulen Zusatzlektionen erhalten, wenn sie sich in einem Umfeld mit erheblicher sozialer Belastung befinden?
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Frage 6: 
Stimmen Sie zu, dass der Erziehungsrat und die Berufsbildungskommission in einen Bildungsrat, der den Regierungsrat und das Departement BKS berät, überführt werden?
→ wichtigste Änderungen (inkl. Aufhebungen und neue Paragraphen):
Kantonsverfassung § 31
Schulgesetz §§ 79 bis 85
Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung GBW § 4
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 5.6 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 6a erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass der Regierungsrat plant, für Zusatzlektionen für Kindergärten und Schulen mit erheblicher sozialer Belastung 40 Mio. Franken bereitzustellen?
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Weitere Bemerkungen: 
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten mit einem Klick auf das Feld "Fragebogen speichern + Antworten senden". Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Sie können uns die PDF-Datei auch per E-Mail an volksschule@ag.ch senden oder auf dem Postweg an Departement BKS, Abteilung Volksschule, Sektion Entwicklung, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 17. September 2013. 
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	_01Kenndaten.Organisation: alv
	_02Kenndaten.Name: Niklaus Stöckli
	_03Kenndaten.E-Mail: stoeckli@alv-ag.ch
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	Frage01.Antwort: 1
	Frage01.Bemerkungen: Die unter Gemeinderäten, Schulpflegen, Schulleitungen und Lehrpersonen durchgeführte Umfrage im Jahre 2009 zeigte eine geschlossene Einschätzung, dass der heutige Zustand geändert werden muss. Die strategische Führung der kommunalen Schule kann nur in Kombination mit der Finanzkompetenz effektiv vorgenommen werden. Den Ausweg, die politischen Gemeinden in Schulgemeinde und übrige Gemeinde aufzuspalten, will niemand. Somit gibt es nur die Lösung, die Volksschule dem Gemeinderat zu unterstellen. Der Gemeinderat bekommt so die Möglichkeit, die Aufgaben, die aus der Volksschule erwachsen, in den Kontext aller kommunalen Aufgaben, insbesondere auch in den Kontext mit anderen Bildungsaufgaben oder der Bildung nahe stehenden Aufgaben (z.B. Schulsozialarbeit, Tagesstrukturen etc.) zu stellen.Allerdings betrachten wir die Einsetzung einer kommunalen Schulkommission als sehr wichtig, nicht zuletzt, um Vertrauen in die neuen Führungsstrukturen zu schaffen.
	Frage02.Bemerkungen: Mit der geleiteten Schule erhält die Schulleitung eine herausragende Bedeutung. Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Behörden wünschen sich fähige Schulleitungspersonen. Die Chance, solche zu gewinnen, steigt mit der attraktiven Ausgestaltung der Funktion Schulleitung, so wie dies nun mit der konsequenten Zuteilung der Entscheidungskompetenzen geplant ist. Allerdings reicht die geplante Systemverbesserung nicht, wenn nicht gleichzeitig die Qualifikation angehoben wird. Wir wünschen uns für die Ausbildung der Schulleitungspersonen ein vorgeschaltetes selektionierendes Assessment und einen Abschluss auf Master-Niveau. Dies ist sowohl für die Ausübung der Schulleitungstätigkeit als auch für die Reputation nötig. Wenn die Schulleitung als Führungsorgan einer mittleren bis grösseren Unternehmung von Eltern und anderen Anspruchsgruppen ernst genommen werden soll, muss diese auch eine entsprechenden Ausbildung vorweisen. Wir empfehlen zudem die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für HR-Fragen beim Inspektorat. Insbesondere die Schulleitungen kleiner Schulen dürften auf diese Dienstleistung angewiesen sein.
	Frage03.Bemerkungen: Wir legen grossen Wert darauf, dass bei der Definition des Schulleitungspensums nicht mehr mit einem Sockelbetrag gearbeitet wird. Die Definition sollte auch nicht mehr gemäss der Zahl der Schülerinnen und Schüler, sondern parallel zum Etat der bewilligten Lehrpersonenpensen erfolgen. Denn es ist in erster Linie die Anzahl der Angestellten der Unternehmung, also der Lehrerinnen und Lehrer, die den Umfang der Arbeit der Schulleitung bedingt.Die Arbeit der Schulleitung muss unterstützt werden durch das Schulsekretariat. Obwohl dieses alleinige Angelegenheit der Gemeinde ist, muss der Kanton Steuerungsmechanismen ergreifen, um zu verhindern, dass vom Kanton bezahlte Schulleitungen Arbeiten der Schulsekretariate erledigen, weil diese zu knapp dotiert sind.
	Frage04.Bemerkungen: Für einen möglichst reibungsarmen Übergang vom heutigen zum kommenden System ist diese Terminsetzung sinnvoll. Der Übergang zur neuen Ordnung ist nicht nur eine Frage der günstigen Termine, sondern auch eine Frage, wie mit den "Verlierern" - also mit den Schulpflegen - umgegangen  wird. Heutige Schulpflegepräsidenten und -präsidentinnen spüren in ihrer Arbeit ja selber am besten, dass die fehlende Finanzkompetenz für die strategische Führung der Schule ein grosses Manko darstellt. Wenn es gelingen würde, diesen Personen die Bewerbung für einen Gemeinderatssitz (mit dem Schulressort) als attraktive Verbesserung ihrer geschätzten Arbeit im Dienst der Schule nahe zu bringen, wäre viel für das Verständnis und für das Gelingen der geplanten Reform getan. Kanton, Gemeindeammänner und weitere könnten hier eine wichtige Aufgabe übernehmen. Ebenso bedeutet die Arbeit in der neuen Schulkommission eine attraktive Tätigkeit für an der Schule Interessierte.
	Frage05a.Bemerkungen: Bereits heute lassen sich viele Schulräte des Bezirks bei Beschwerdefällen vom Departement BKS beraten, richtigerweise. Somit ist es nichts als logisch, die Schulräte zu streichen und die Beschwerde gleich an den Kanton zu verweisen.  
	Frage05b.Bemerkungen: Der Einbezug der Eltern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen der Volksschule. Wir sind überzeugt, dass die Vermittlungskommission dazu beitragen kann, unnötige Frustrationen von aus welchen Gründen auch immer erbosten Eltern abzubauen. Wenn dieses Mittel mehr als die heutige Beschwerdemöglichkeit genutzt werden sollte, wäre dies kein Beweis gegen die geplante Vermittlungskommission, sondern im Gegenteil eine Bestätigung deren Notwendigkeit. Die Einsitznahme in die Vermittlungskommission ermöglicht es auch Eltern ohne Schweizerpass (immerhin rund ein Viertel aller Eltern), sich für die Schule zu engagieren. Dies gilt übrigens auch für die Einsitznahme in der kommunalen Schulkommission.Wir empfehlen darüber hinaus, die Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern mit weiteren Massnahmen zu fördern. Es gilt dabei auch, das negative Elternbild ("Eltern vernachlässigen ihre Kinder oder sie bedrängen sie mit übertriebenem Ehrgeiz") richtig zu stellen. Die Forderung, dass im QM der Schulen die Zusammenarbeit mit den Eltern einen wichtigen Platz einnehmen muss, ist richtig.
	Frage06.Bemerkungen: Der Erziehungsrat ist ein historisches Relikt aus der Zeit, in der eine vierte Staatsgewalt - die Edukative - postuliert worden war. Inzwischen hat der Erziehungsrat an Entscheidungskompetenz stark eingebüsst, zur Hauptsache fungiert er als Beratungsgremium des Departements und der Regierung in Bildungsfragen. Somit ist klar, dass der Regierungsrat diese Kommission - zusammen mit der Berufsbildungskommission - ernennen soll. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass der Bildungsrat fachlich überzeugend zusammengesetzt und bei den Geschäften frühzeitig involviert wird. 
	Allg.Bemerkungen: Es wird nicht ganz einfach sein, die Zustimmung der Lehrpersonen zu dieser Reform zu gewinnen. Viele Lehrpersonen sind froh um die doppelte Führerschaft der Schule, teils weil sie so eine breitere Abstützung schwieriger Entscheidungen erleben, teils weil sie so eine wirksame Kontrolle ihrer Schulleitung erhoffen oder sogar erfahren. Das Letztere ist besonders dann von Bedeutung, wenn  Schulleitungspersonen mit ungenügenden Fähigkeiten angestellt sind. Wir verweisen deshalb nochmals auf die hohe Bedeutung einer überzeugenden Qualifikation der Schulleitungspersonen und eines guten Angebots von unterstützenden Systemen (zum Beispiel im Bereich HR).Es ist zudem von entscheidender Bedeutung, den Lehrpersonen zu erklären, dass ihre Mitwirkung nicht nur weiterhin besteht, sondern auch für das Gelingen der guten Schule unerlässlich ist. Dies kann durch eine gute Kommunikation des Kantons und durch eine entsprechende Ausformulierung der entsprechenden Verordnung geschehen.
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